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RS OGH 1971/4/30 1Ob98/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.04.1971

Norm

ABGB §1304 A

JGG 1961 §10

ZPO §268 IIID4a

ZPO §268 IIID4b

Rechtssatz

Der Zivilrichter ist an die rechtskräftige Verurteilung ebenso gebunden, wie an die Voraussetzung, daß der Verurteiler

reif genug war, das Unrecht seiner Tat einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln (§ 10 JGG 1961). Der

strafgerichtlich verurteilte Beklagte hat das Mitverschulden des Klägers zu beweisen.
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